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Benutzerordnung 

 

Trekkingcamps Nationalpark Hunsrück-Hochwald 

Willkommen in unseren Trekking-Camps im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Nationalparke sind 

besondere Schutzgebiete. Mit unseren Trekkingplätzen möchten wir Ihnen ein besonderes  

Naturerlebnis im Nationalpark Hunsrück-Hochwald bieten.  

 

Wir freuen uns, dass Sie eines unserer Trekkingcamps nutzen wollen und bitten Sie einige Regeln 

zu beachten.  

 

1. Respektieren Sie die Natur!  

• Sie befinden sich im Nationalpark-Hunsrück-Hochwald, einem Schutzgebiet. Wir schützen 

hier die Natur. Unterstützen sie uns. 

• Bitte respektieren Sie die Natur und nehmen Sie Rücksicht auf andere Menschen, Pflanzen 

und Tiere.  

 

2. Nutzen Sie die Trekkingplätze!  

„Wildes Campen“ ist verboten.  

• Übernachten ist nur auf den Plattformen der ausgewiesenen Trekkingplätze in der Zeit vom 

01.04. bis 31.10. des Jahres erlaubt. (Daten können aus naturschutzrechtlichen Gründen 

variieren.) 

• Die Trekkingplätze dürfen mit maximal 4 kleinen Zelten für jeweils bis zu 2 Personen oder 2 

größeren Zelten für jeweils bis zu 4 Personen belegt werden. Die Zelte müssen auf den 

Plattformen aufgestellt werden. Jede Plattform bietet Platz für 1 größeres oder 2 kleine 

Zelte. Je Trekkingplatz sind maximal eine Gruppe von 8 Personen bzw. 2 Gruppen mit je 

max. 4 Personen zugelassen. 

• Die Benutzung eines Trekkingplatzes ist jeweils nur für 1 Nacht erlaubt.  

• Die Ankunft am Trekkingplatz kann ab 16:00 Uhr am Tag der Übernachtung erfolgen. Die 

Abreise vom Trekkingplatz muss bis spätestens 10:00 Uhr erfolgen.  

• Er darf nur mit einer gültigen Buchungsbestätigung (Rechnung) benutzt werden. 

Buchungen sind im Internet Online über https://www.nlphh.de/essen-trinken-

uebernachten/trekking-camps/ möglich. 

• Mit Erhalt der Buchungsbestätigung erkennen die Benutzer die Benutzerordnung an.  

• Buchungsbestätigungen sind mitzuführen und den Camp-Betreuern/Rangern auf Verlangen 

vorzuzeigen.  

 

3. Feuer machen ist auf allen Trekkingplätzen und im gesamten Nationalpark 

streng verboten!  

 

4. Waldtypische Gefahren beachten!  

• Die Benutzung der Trekkingplätze erfolgt auf eigene Gefahr. Für mögliche Schäden infolge 

der Waldbeschaffenheit insbesondere durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume 

wird keine Haftung übernommen.  

• Achten Sie innerhalb des Nationalparks besonders auf umstürzende Bäume und 

herabfallendes Totholz, da hier erhöhte waldtypische Gefahren aufgrund der Ermöglichung 

des Alterns und Vergehens von Bäumen besteht. Sie betreten den Nationalpark auf eigene 

Gefahr. Besondere Beachtung gilt bei Unwetter und Sturm.  

https://www.nlphh.de/essen-trinken-uebernachten/trekking-camps/
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• Durch die Betretungsbefugnis werden keine zusätzlichen Sorgfalts- oder 

Verkehrssicherungspflichten begründet. Es besteht insbesondere keine Haftung für 

typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren.  

 

5. Vermeiden Sie Lärm!  

• Bitte vermeiden Sie Lärm. Er stört Tiere und andere Gäste. Die Benutzung elektronischer 

Musik- und Abspielgeräte ist nicht erlaubt.  

 

6. Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit!  

• Bitte hinterlassen Sie keine Spuren. Nehmen Sie Ihren Müll wieder mit und vergraben oder 

verbrennen Sie ihn nicht.  

• Mit Anerkennung dieser Benutzerordnung verpflichten Sie sich, auch den Müll 

mitzunehmen, den Sie evtl. auf diesem Platz antreffen.  

• Schwere Verunreinigungen und Beschädigungen melden Sie bitte per Mail an 

poststelle@nlphh.de. 

• Bitte lassen Sie keine Essensreste offenstehen, da dies Tiere anlocken könnte.  

• Bei Begegnungen mit Wildschweinen klatschen Sie laut in die Hände. Das schreckt die 

Tiere in der Regel ab.  

 

7. Bitte benutzen Sie die vorhandenen Toiletten!  

• Auf allen Trekkingplätzen gibt es ein Klohäuschen. Bitte benutzen Sie es.  

• Es handelt sich um Kompost-Toiletten. Bitte werfen Sie keinen Müll oder sonstige 

Gegenstände in die Toilette, die nicht verrotten können.  

• Streuen Sie trockenes Abdeckmaterial ( 1 Schaufel bereitstehenden Rindenmulch) in die 

Toilette. Das mindert den Geruch und trägt zur Kompostierung bei.  

 

8. Denken Sie an Wasser und Verpflegung!  

• Bitte bringen Sie ausreichend Trinkwasser und Wasser zum Waschen mit. An den 

Trekkingplätzen sind keine Wasserstellen vorhanden.  

• Unterwegs finden Sie ab und zu Quellen. Meist handelt es sich nicht um Trinkwasser. 

Wenn Sie dieses Wasser trotzdem trinken wollen, dann kochen Sie es ab, benutzen Sie 

Wasserfilter oder entsprechende Tabletten.  

• Waschen Sie sich mindestens 50 m entfernt von Bächen oder Quellen.  

• Denken Sie auch an ausreichende Verpflegung und beachten Sie, dass kein Feuer 

gemacht werden darf. Zum Aufwärmen von Wasser und Speisen eignet sich ein kleiner 

Gaskocher. 

 

9. Ohne Camp-Betreuer geht es nicht!  

• Die Camp-Betreuer/Ranger sorgen dafür, dass die Trekkingplätze in einem guten Zustand 

sind.  

• Sie können Ihnen helfen, falls es einmal Probleme gibt. Wir bitten jedoch, die 

Kontaktaufnahme auf dringende Fälle zu beschränken. Für allgemeine Informationen zum 

Trekking-Angebot steht Ihnen die Koordinierungsstelle unter Tel. 06782-87 800  montags 

bis freitags zwischen 9:00 und 17:00 Uhr zur Verfügung. 

• Die Camp-Betreuer/Ranger sind auch berechtigt, das Hausrecht auszuüben, d.h. sie 

können Gäste vom Platz verweisen, wenn dies im Interesse anderer Gäste oder der Natur 

erforderlich ist. Bei Verstößen behalten wir uns vor, entsprechende Bußgeldverfahren 

einzuleiten.  
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10. Befahren Sie keine Waldwege!  

• Das Befahren von Waldwegen mit Motorrädern, Quads oder Personenkraftwagen ist nicht 

gestattet.  

 

11. Coronaverodnung 

In den Trekkingcamps gelten die aktuellen Coronaverordnungen des jeweiligen 

Bundeslandes Rheinland-Pfalz bzw. Saarland. Wir bitte diese insbesondere auf die 

Vorschriften bzgl. Abstand, Hygiene und Mund-Nasen-Schutz einzuhalten. 

 

12. Rettungspunkte 

Bitte informieren Sie sich über die Lage des nächsten Rettungspunktes zu ihrem Camp. 

Die Rettungspunkte sind durch ein grünes Schild mit weißem Kreuz und einer Nummer 

gekennzeichnet. Rettungspunkte dienen Rettungsdiensten zur Orientierung und sind 

festgelegte Anfahrtsstellen für Rettungsdienste. Der nächstgelegenen Rettungspunkt zu 

den jeweiligen Camps ist in den Camp-Beschreibungen vermerkt. 

 

13. Unwetter 

• Bei Unwetter wie Sturm, Starkregen oder Gewitter verlassen Sie bitte frühzeitig das 

Trekkingcamp und den Wald und begeben sie sich 

- ab Trekkingcamp Wolfsheulen zur Wildenburg 

- ab Trekkingcamp Drachenlager zum Hunsrückhaus 

- ab Trekkingcamp Keltenlager zum Keltenpark 

Informationen zum Wetter erhalten Sie hier www.unwetterzentrale.de/uwz/rlpindex.html 

14. Kontrolle 

• Unsere Camps werden regelmäßig kontrolliert. Zerstörungen, widerrechtliche Nutzung und 

Müllablagerungen werden zur Anzeige gebracht. 
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